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Es kann dann aber auch keine Nichtbewährung festgestellt werden. Wer nicht arbeitet, macht
auch keine Fehler.

Nochmal: wenn das System vorsieht, dass ich mit Antritt einer Planstelle jahrelang in Elternzeit
gehen kann, dann muss auch dafür gesorgt sein, dass irgendwelche vorgesehenen Formalien
trotzdem erfüllbar sind.

Allerdings ist Elternzeit kein Muss. Man kann auch einfach nach Geburt eines Kindes nach
angemessener Zeit wieder arbeiten gehen. Sogar Vollzeit!
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